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Geschaftszahl: 2021-0.020.012

Wien, am 15. Februar 2021
Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Klubobmann Kickl und weitere Abgeordnete haben am
15. Dezember 2020 unter der Nr. 4616/) an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend ,Versuchter Munitionskauf durch Wien-Attentater in der Slowakei”

gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:
e  Wann genau wurde haben die slowakischen Behérden die Information iiber den
versuchten Munitionskauf an EUROPOL iibermittelt?

e Welche slowakische Behérde hat die Information libermittelt?

Die entsprechenden Informationen Uber einen versuchten Munitionskauf ergingen vom
slowakischen Verbindungsbiro bei EUROPOL in Den Haag am 27. Juli 2020 an das
osterreichische Verbindungsbiiro bei EUROPOL in Den Haag, somit an eine Osterreichische
Dienststelle, sowie an EUROPOL selbst.

Aus der Information ist jedoch nicht ersichtlich, welche slowakische Behorde diese

Information dem slowakischen Verbindungsbiiro bei EUROPOL in Den Haag Ubermittelt
hat.
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Zu den Fragen 3 bis 6:

e  Wann wurde die Meldung durch EUROPOL an die Gsterreichischen Behérden
weitergeleitet?

e Welche Dienststelle von EUROPOL hat die Meldung weitergeleitet?

e  Wann wurde diese Information an die Behdrden des Innenministeriums weitergeleitet?

* An welche Dienststelle(n) im Innenministerium wurde die Information weitergeleitet?

Das 6sterreichische Verbindungsbiiro bei EUROPOL in Den Haag hat am 28. Juli 2020 diese
Meldung dem zustandigen Bundesamt fiir Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung

weitergeleitet.

Zur Frage 7:

* An welche Dienststelle(n) erfolgte sodann eine interne Weiterleitung im Bereich des
Innenministeriums und jeweils wann genau? (Bitte um Vorlage des vollstindigen
SIENA-String!)

Dem Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung Wien wurde am 24.
August 2020, vom Bundesamt fir Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung ein
Erhebungsersuchen betreffend einen versuchten Munitionskauf in der Slowakei
Ubermittelt, welches auch Bilder einer Uberwachungskamera enthielt. Aufgrund der
schlechten Qualitdt waren die darauf sichtbaren Personen, insbesondere deren

Gesichtszlige, nicht erkennbar.

Die Landespolizeidirektion Wien/Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekampfung Wien Ubermittelte daraufhin am 25. August 2020 dem Bundesamt fir
Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung Vergleichsfotos moglicher in Frage
kommender Personen mit dem Ersuchen um Weiterleitung und Vorlage an die

slowakischen Behorden.

mit Schreiben des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung, das
am 20. Oktober 2020 im Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung Wien
einlangte, wurde bekannt, dass der spatere Attentdter als moglicher Kaufinteressent

wiedererkannt wurde.

Eine Weiterleitung dieser Informationen an andere Dienststellen im Bereich des

Bundesministeriums fir Inneres erfolgte nicht.
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SIENA (Secure Information Exchange Network Application) ist ein Kommunikations-
werkzeug zur gegenseitigen Kommunikation von EUROPOL-Stellen mit EU-
Mitgliedsstaaten und dritten Parteien, die in den Kommunikationsverkehr von EUROPOL
eingebunden sind. Es lassen sich damit nur die Kommunikationswege der slowakischen
Behorden mit dem Bundesamt fiir Verfassungsschutz und Terrorismus nachvollziehen,
nicht jedoch die Gsterreichischen behérdeninternen Kommunikationsfliisse, weshalb eine
Vorlage des SIENA-String, insbesondere auf Grund der Darstellung der Abldufe in der
Anfragebeantwortung, obsolet ist.

Zu den Fragen 8 bis 11:

e Welche Auftrége ergingen in Zusammenhang mit der Information?
e Wourden diese Auftrdge in vollem Umfang erfiillt?

e Wenn nein, welche Auftrdge wurden nicht erfiillt?

e Wenn nein, warum wurden diese Auftrége nicht erfiillt?

In Zusammenhang mit der Information vom 24. August 2020 ergingen vom Bundesamt fiir
Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung ein Auftrag an das Landesamt
Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung Wien um Einleitung von entsprechenden
Erhebungen zur Ausforschung der auf den angeschlossenen Bildern abgelichteten
Personen, da dies von staats- und kriminalpolizeilichem Interesse ware. Bei Erlangen
weiterer Erkenntnisse zu den Personen wurde um umgehende Information bzw.
Berichterstattung ersucht, damit die Informationen an die Partnerdienste weitergeleitet

und gewonnene Selektoren abgeglichen werden kénnen.

Das Bundesamt flr Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung hat mit Schreiben,
eingelangt im Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung Wien am 20.
Oktober 2020 um Einleitung von entsprechenden geeigneten Ermittlungen zur Person F.K.
ersucht und nachgefragt, ob die 2. Person beim versuchten Munitionskauf bereits
ausgeforscht werden konnte. Angeregt wurden Erhebungen im naheren Umfeld von F.K.
bzw. seiner moglichen Kontaktpersonen. Bei Vorliegen von neuen Informationen zum

oben genannten Sachverhalt wurde um Berichterstattung ersucht.
Zur Frage 12:
e Wourden sdmtliche Informationen, Weiterleitungen und Auftrédge in vollem Umfang

veraktet?

Ja.
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Zu den Fragen 13 und 14:
e Wenn ja, wurde diese Veraktung nachtréglich ergdnzt oder bearbeitet?

e Wenn ja, von wem und in wessen Auftrag?

Diese Veraktung wurde nachtraglich weder erganzt noch bearbeitet.

Zu den Fragen 15 bis 18:

e Wann wurde welche Staatsanwaltschaft oder sonstige Behérde im Bereich des
Justizministeriums lber den versuchten Munitionskauf informiert?

e In wessen Auftrag wurde die Staatsanwaltschaft oder sonstige Behérde des
Justizministeriums informiert?

e Wurde dieser Auftrag schriftlich veraktet?

e Wenn ja, wurde diese schriftliche Veraktung nachtréglich ergdnzt oder verdndert?

In Entsprechung der gesetzlichen Verpflichtung nach § 100 Abs. 2 Strafprozessordnung hat
die Landespolizeidirektion Wien/Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismus-
bekampfung Wien am 3. November 2020, um 03:13 Uhr, den Journalstaatsanwalt der
Staatsanwaltschaft Wien im Zuge der Berichterstattung und Einholung von Anordnungen
in Bezug auf die bekannten Vorfille vom 2. November 2020 (ber den versuchten

Munitionskauf informiert.

Zu den Fragen 19 und 20:

e  Warum wurden die Staatsanwaltschaft oder sonstige Behérden des Justizministeriums
nicht bereits im Juli 2020 vom versuchten Munitionskauf unterrichtet?

e Welche Dienstelle wdre fiir eine sofortige Information der Staatsanwaltschaft oder

sonstiger Behoérden des Justizministeriums zustéindig gewesen?

Auf den von den slowakischen Behorden ({ibermittelten Bildmaterial einer
Uberwachungskamera waren die darauf sichtbaren Personen, insbesondere deren

Gesichtszlge, auf Grund der schlechten Qualitat nicht erkennbar.

Vergleichsfotos moglicher in Betracht kommender Personen wurden daher am 26. August
2020 vom Bundesamt fir Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung im Wege des
slowakischen Verbindungsbiiros bei EUROPOL in Den Haag den slowakischen Behorden
mit dem Ersuchen zugeleitet, durch Vernehmung des slowakischen Waffenhandlers/-
verkaufers die Identitit der von der Uberwachungskamera erfassten mit den auf den

Vergleichsfotos abgebildeten Personen bestatigen zu lassen.
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Am 10. und 11. September 2020 hat das Bundesamt fiir Verfassungsschutz und
Terrorismusbekampfung bei den slowakischen Behorden eine Antwort urgiert. Erst nach
einer weiteren Urgenz am 16. Oktober 2020 via Osterreichischem und slowakischem
Verbindungsbiro bei EUROPOL in Den Haag wurde von den slowakischen Behérden am
16. Oktober 2020 die Identitdt von K.F. als einer der beiden Kaufinteressenten bestatigt.
Sein Begleiter wurde vorerst nicht wiedererkannt. Erst zwei Tage nach dem Attentat vom
2. November 2020 korrigierte der Waffenhandler allerdings seine diesbeziigliche Aussage
vor den slowakischen Behérden und identifizierte auch den Begleiter von K.F.

Eine Information der Staatsanwaltschaft Wien bzw. anderer Stellen im Bereich des
Bundesministeriums flr Justiz wadre im Juli 2020 mangels einer gesicherten

Identitatsfeststellung nicht moglich gewesen.

Zur Frage 21:
e Wurden Untersuchungen eingeleitet, warum die rechtzeitige Information der

Staatsanwaltschaft oder sonstiger Behérden des Justizministeriums unterblieben ist?

Ich habe gemeinsam mit der Bundesministerin fiir Justiz eine unabhdngige
Untersuchungskommission eingerichtet, die unter anderem den Auftrag hat, die
organisationsinternen  Abldufe zu untersuchen. Die Kommission hat die
Erhebungsergebnisse nach Abschluss ihrer Untersuchungen in einem Endbericht
offengelegt. Dieser Endbericht wird die Grundlage fir die weitere Vorgehensweise nach

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 idgF bilden.

Uberdies wird der gesamte Ablauf aktuell von der Dienstbehdrde, welche sich des
Bundesamtes flr Korruptionspravention und Korruptionsbekampfung bedient, von der

Volksanwaltschaft und der Finanzprokuratur untersucht.

Zur Frage 22:

e Wenn ja, wer ist dafiir verantwortlich?

Der Endbericht der unabhangigen Untersuchungskommission enthalt eine akribische
Prozessanalyse. = Der Endbericht wird daher auch die Basis fiir entsprechende

Feststellungen nach der Verantwortlichkeit bilden.

Zur Frage 23:
e Wurden gegen die Verantwortlichen dienst- oder disziplinarrechtliche Konsequenzen

gesetzt oder entsprechende Verfahren eingeleitet?
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Von der Landespolizeidirektion Wien werden zur Klarstellung des Sachverhaltes die
erforderlichen Erhebungen gemal} § 109 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 idgF geflhrt.

Als ErstmaBnahme wurde der Leiter des Landesamtes Verfassungsschutz und
Terrorismusbekampfung und ein weiterer leitender Mitarbeiter voriibergehend von ihren

Aufgaben entbunden. Einem Sachbearbeiter wurde ein anderes Aufgabenfeld zugewiesen.

Zur Frage 24:
e Welche Dienststelle im BMI wurde mit der Beantwortung der durch die slowakischen

Behdrden angefragten Informationen beauftragt?

Die Kontaktaufnahme mit ausldandischen Behorden im anfragerelevanten Zusammenhang
fallt in den Zustandigkeitsbereich des Bundesamtes fir Verfassungsschutz und

Terrorismusbekampfung.

Zu den Fragen 25 bis 30:

e Durch wen erfolgte diese Beauftragung?

e  Wann erfolgte diese Beauftragung?

e Wann war diese Informationsbeschaffung abgeschlossen?

e Wann wurde die gewonnene Information an wen genau weitergeleitet?

e Wann erfolgte die Weiterleitung der Information an EUROPOL bzw. die slowakischen
Behérden?

e Welche Schritte wurden nach der Ubermittlung der Informationen an die EUROPOL
bzw. die slowakischen Behérden in Zusammenhang mit der Information zum

versuchten Munitionskauf gesetzt?

Das Bundesamt fiir Verfassungsschutz und Terrorismusbekdampfung ersuchte am 26.
August 2020 um Einholung weiterer Informationen. Ich darf — um Redundanzen zu
vermeiden - auf meine bisherigen Ausfliihrungen verweisen, in denen ich die einzelnen
Schritte des Informationsflusses zwischen den slowakischen Behdrden und dem

Bundesamt fiir Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung dargelegt habe.

Zu den Fragen 31 und 32:
e Gab es weitere Nachfragen der slowakischen Behérden in diesem Zusammenhang?
e Wenn ja, wann langten diese Nachfragen ein und wann wurden sie durch welche Stelle

beantwortet?

Nein.
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Zu den Fragen 33 bis 35:

Gab es weitere Nachfragen aus dem BMI an die slowakischen Behérden in diesem
Zusammenhang?

Wenn ja, wann und durch welche Stellen im BMI wurden diese den slowakischen
Behdérden libermittelt?

Wenn ja, wann langten die Antworten durch die slowakischen Behdrden bei welchen
Stellen im BMI ein?

AuBer den bereits geschilderten Urgenzen durch das Bundesamt fiir Verfassungsschutz

und Terrorismusbekdampfung am 10. September 2020 direkt tGber SIENA und am 11.
September 2020 telefonisch bei den slowakischen Behérden und am 16. Oktober 2020

durch das 6sterreichische Verbindungsbiiro bei EUROPOL in Den Haag kam es zu keinen

weiteren Nachfragen.

Die Antwort des slowakischen Verbindungsbiiros langte am 16. Oktober 2020 iber SIENA

im Osterreichischen Verbindungsbiiro in Den Haag ein und wurde noch am 16. Oktober

2020 dem Bundesamt fiir Verfassungsschutz und Terrorismusbekampfung als zustandiger

Stelle weitergeleitet.

Zu den Fragen 36 bis 39:

Wann genau und auf welchem Weg wurden der Generaldirektor fiir Offentliche
Sicherheit bzw. sein Biiro erstmals iiber den versuchten Munitionskauf in der Slowakei
informiert?

Wann genau und auf welchem Weg wurden der Generalsekretér des BMI bzw. sein
Biiro erstmals liber den versuchten Munitionskauf in der Slowakei informiert?

Wann genau und auf welchem Weg wurden der Kabinettchef des BMI bzw. sein Biiro
erstmals (iber den versuchten Munitionskauf in der Slowakei informiert?

Wann genau und auf welchem Weg wurden Sie persénlich erstmals liber den

versuchten Munitionskauf in der Slowakei informiert?

Erste Informationen lagen dem Wiener Landespolizeiprasidenten am 3. November vor.

Meine Fuhrungskrafte und ich wurden am 4. November vormittgas nach Befassung des

BVT Uber erste gesicherte und validierte Informationen in Kenntnis gesetzt.

Zur Frage 40:

Wann gedenken Sie als zustdndiger Bundesminister flir das Versagen Ihres Ressorts die

Verantwortung zu iibernehmen und zurlickzutreten?
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Politische Verantwortung bedeutet Herausforderungen anzunehmen und demokratie-

politisch wichtige Institutionen weiterzuentwickeln.

Darin sehe ich meine Aufgabe, die ich als Innenminister fir die Menschen in diesem Land

|6sen werde.

Karl Nehammer, MSc

8von8

www.parlament.gv.at



Datum/Zeit 2021-02-15T16:33:32+01:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-zertnka Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prafinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

von 9



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2021-02-15T16: 37: 50+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2021-02-15T16:33:32+0100
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2021-02-15T16:37:50+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




